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REGLEMENT ÜBER DAS FORUM FÜR UNIVERSITÄT UND 
GESELLSCHAFT  
 vom 5. November 2019 

 

Der Senat, 

gestützt auf Art. 49 des Gesetzes vom 5. September 1996 über die Universität (UniG) und 
Art. 14 Abs. 3 des Universitätsstatuts (UniSt) vom 7. Juni 2011 

 

beschliesst: 

RECHTSFORM Art. 1 1 Das Forum für Universität und Gesellschaft ist eine 
Einheit mit besonderem Auftrag im Sinne von Art. 49 UniG. 
2 Das Forum ist in seiner Tätigkeit unabhängig. 
3 Administrativ ist das Forum dem Rektorat zugeordnet.  
4 Das Forum wird zur Erfüllung seines Auftrags durch die Univer-
sität Bern und die Stiftung "Universität und Gesellschaft" unter-
stützt. Der Leistungsauftrag der Universität und das Reglement 
der Stiftung regeln die Einzelheiten. 

AUFTRAG  Art. 2 Das Forum stellt sich wissenschaftlichen und gesell-
schaftlichen Fragen mit dem Ziel eines Meinungsaustausches und 
der Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses von Gesell-
schaft und Universität und macht Lösungsvorschläge dem Publi-
kum zugänglich. 

AUFGABEN Art. 3 1 Das Forum bildet eine Schnittstelle zwischen Universi-
tät und Gesellschaft. 
2 Das Forum 

a nimmt gesellschaftliche Bedürfnisse auf und stellt Kontakte 
zur Wissenschaft und Öffentlichkeit her, 

b bemüht sich um die frühzeitige Erkennung gesellschaftlicher 
Probleme und schlägt im fächerübergreifenden Dialog Lö-
sungen vor, 

c initiiert, fördert, koordiniert und überwacht im Rahmen der 
von ihm betreuten Projekte die interdisziplinäre wissen-
schaftliche Tätigkeit und wertet diese aus. 
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3 Das Forum arbeitet mit Personen und lnstitutionen ausserhalb
der Universität zusammen.

Art. 4 I Das Forum finanziert seine Tätigkeit

a durch projektgebundene Beiträge der Stiftung "Universität
und Gesellschaft",

b durch Beiträge der Universität gemäss Leistungsauftrag,

c durch weitere Beiträge Dritter.
2 Die Voraussetzungen der Beitragsgewährung durch die Stif-
tung "Universität und Gesellschaft" gemäss Absatz 1 Buchstabe
a richten sich nach einer Vereinbarung zwischen Stiftung und
Forum.
3 Zuständig für den Leistungsauftrag an das Forum ist die Uni-
versitätsleitung.

Art. 5 r Das Forum für Universität und Gesellschaft besteht
AUS:

a dem Rektor oder der Rektorin der Universität Bern,

b dem Präsidenten oder der Präsidentin des Forums für Uni-
versität und Gesellschaft,

c dem Präsidenten oder der Präsidentin der Stiftung "Universi-
tät und Gesellschaft",

d dem Präsidenten oder der Präsidentin des Collegium gene-
rale,

e Persönlichkeiten aus verschiedenen Fachbereichen der Uni-
versität, einschliesslich Vertreter oder Vertreterinnen der
Studentenschaft sowie des unteren und oberen Mittelbaus,

f Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Velwaltung, Politik und Kul-
tur,

g dem Kommunikationschef oder der Kommunikationschefin
der Universität Bern,

h dem Geschäftsleiter oder der Geschäftsleiterin des Forums.
2 Die Mitglieder gemäss Absatz 1 Buchstaben a bis d sowie g
und h gehören dem Forum von Amtes wegen an.

Art. 6 1 Der Präsident oder die Präsidentin des Forums wird
vom Senat gewählt.
2 Die Mitglieder des Forums, die diesem nicht von Amtes wegen
angehören, werden vom Forum gewählt.
3 Der Geschäftsleiter oder die Geschäftsleiterin wird auf Antrag
des Forums von der Universitätsleitung ernannt.
4 lm Übrigen konstituiert sich das Forum selbst.

Art. 7 Die Mitglieder des Forums werden auf eine Amtsdauer
von vier Jahren gewählt. Wiedenvahl ist möglich.
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Art. I I Der Präsident oder die präsidentin führt den Vorsitz, im
verhinderungsfall einer der Vizepräsidenten oder eine der Vize-
präsidentinnen.

2 Der Präsident oder die Präsidentin vertritt das Forum nach
aussen.

Art. I r Der Präsident oder die Präsidentin, die beiden Vizeprä-
sidenten oder Vizepräsidentinnen und der Geschäftsleiter oder
die Geschäftsleiterin bilden die Geschäftsleitung des Forums.
2 Diese

a vollzieht die Beschlüsse der Mitgliederversammlung des Fo-
rums,

b beschliesst im Rahmen der zugeteilten Mittel Ausgaben bis
5'000 Franken,

c erledigt weitere Geschäfte, welche das Forum ihr überträgt.
3 Die Geschäftsleitung kann für einzelne Geschäfte durch wei-
tere Mitglieder des Forums ergänzt werden.

Art. l0 IZur Erfüllung seinerAufgaben führt das Forum pro-
jekte durch. Dafür setzt es interdisziplinäre Arbeitsgruppen ein
und erteilt ihnen besondere Aufträge. Den Arbeitsgruppen kön-
nen auch Persönlichkeiten, die nicht Mitglieder des Forums sind,
angehören.
2 Das Forum kann weitere Formen interdisziplinärer Tätigkeit wie
die Organisation von Diskussionsrunden, Vorlesungszyklen und
Seminaren vorsehen.

Art. I I Das Forum orientiert die Universitätsleitung und die
Stiftung "Universität und Gesellschaft" regelmässig über seine
Tätigkeit.

Art.12 r Das Forum tritt mindestens einmal pro Jahr zu ot-
dentlichen Sitzungen zusammen
2 Weitere Sitzungen finden gemäss Beschluss des Forums so-
wie auf Verlangen des Präsidenten oder der Präsidentin oder ei-
nes Drittels der Mitglieder statt.
3 Der Präsident oder die Präsidentin beruft das Forum spätes-
tens zehn Tage vor dem Sitzungstermin mit Angabe der Trak-
tanden und mit den entsprechenden Unterlagen ein.
a Anträge auf Behandlung eines Traktandums sind dem Präsi-
denten oder der Präsidentin bis spätestens zwei Wochen vor
dem Sitzungstermin einzureichen.

Art. l3 Das Forum ist beschlussfähig, wenn mindestens ein
Drittel seiner Mitglieder anwesend ist.

Art. 14 1 Für einen Beschluss ist das einfache Mehr der anwe-
senden Mitglieder erforderlich
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2 Der Präsident oder die Präsidentin nimmt an den Abstimmun-
gen nicht teil; bei stimmengleichheit fällt er oder sie den stich-
entscheid.

3 Die Beschlussfassung erfolgt in offener Abstimmung, wenn
nicht ein Drittel der Anwesenden eine geheime Abstimmung ver-
langt.

4 Der Präsident oder die Präsidentin kann Zirkularbeschlüsse
anordnen. Diese erfordern die Zustimmung einer Mehrheit von
zwei Dritteln aller Mitglieder und sind im protokoll der nächsten
sitzung zu verzeichnen. Falls das euorum nicht erreicht wird
oder mindestens drei Mitglieder des Forums dies verlangen,
wird das Geschäft für die nächste sitzung traktandiert uñd dar-
über neu Beschluss gefasst.

5 lm Übrigen ist das Geschäftsreglement des Senats vom
13. Januar 1998 sinngemäss anwendbar.

Art. l5 1 Die Mitglieder des Forums werden durch einfaches
Mehr gewählt.

2 Wahlen erfolgen geheim.

Art. l6 Über die Sitzungen wird ein Protokoll geführt. Es ist an
der nächsten Forumssitzung zur Genehmigung vorzulegen.

lruronn¡RrorusREcHT Art.17 Die Mitglieder des Forums haben das Recht, jeder-
mann über die Beschlüsse und den Gang der Verhandlungen zu
informieren, soweit keine Tatsachen betroffen sind, die zur Wah-
rung übenruiegend öffentlicher oder privater lnteressen oder zum
Schutz der Persönlichkeit vertraulich zu behandeln sind.

lNFoRMArloN oeR Orrerurucu- Art. l8 Das Forum orientiert die Offenflichkeit über seine Akti-KElr vitäten und sorgt für die Publikation seiner Arbeitsergebnisse.

ScHLussaesTIMMUNG Art. l9 r Dieses Reglement tritt mit der Genehmigung durch
den Senat in Kraft.

2 Es ersetzt das Reglement über das Forum für Uníversität und
Gesellschaft vom 25.06.2002.

Bern, 5. November 2019 lm Namen des Senats

Der Rektor:

Prof. Dr. Christian Leumann
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